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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

Dr-Karl-Renner-Ring 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

ÖD-ZB-2511 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz über die Aus
bildungsbeiträge für Probelehrer 
geändert wird 
S tel 1 u n g nah m e 

- , - j' c, E~E}iEN TYiC~ rf 
' ;~ Ii "i '-' ~ " <l 7 ZL ___________________________ • ____ -Gc:/19. __ ._ 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl288 

Datum 

9.5.]984 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare se1ner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 301690 

Der Kammeramtsdirektor: 
iA 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-l04! Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 

Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

Minoritenplatz 5 
1014 Wie n 

Ihre Zeicnen Unsere Zeicnen 

Zl. 13.312/2-3/84 ÖD-Dr.Be 2511 

Be:ref!: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz über die Aus
bildungsbeiträge für Probelehrer 
geändert wird 

Telefon (0222) 65 3765 

Durchwahl 288 
Datum 

26.4.1984 

Der Österreichische Arbeiterkammertag spricht sich für die 

Verlängerung der Geltungsdauer des Bundesgesetzes über die 

Ausbildungsbeiträge für Probelehrer aus. Seines Erachtens 

sollten jedoch auch die Absolventen des Lehramtsstudiums 

nach den neuen Studienordnungen bzw. die Absolventen der 

selbständigen religionspädagogischen Studienrichtung in 

den Geltungsbereich des Gesetzes miteinbezogen werden. Die 

finanzielle Situation der Anspruchsberechtigten würde auch 

die sinngemäße Anwendung der Bestimmungen der Reisegebühren

vorschrift rechtfertigen. 

Es darf abschlie ,ßend der Meinung Ausdruck gegeben werden, 

daß der ehebaldige Abschluß der in Vorbereitung stehenden 

Neuregelung der Einführung in das praktische Lehramt zu 

einer endgültigen 

Der Präsident: 
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